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Aktenzeichen 

21-014 

 

Kitzingen, 17.11.2025 

 

Federführung: Sachgebiet 21 Vorlage-Nr.: SG 21/628/2025 

Bearbeiter: Steffen Maulbetsch   

Tel.Nr.: 09321 928 2106   

 

Beratungsfolge: Status:öffentlich/nicht öffentlich Termin: 

Kreisausschuss öffentlich / Beschluss 04.12.2025 

Kreistag öffentlich / Beschluss 16.12.2025 

 

Satzung zur Würdigung von Verdiensten um den Landkreis Kitzingen  

Änderung der Satzung 

 

Anlagen: 

Satzung zur Würdigung von Verdiensten um den Landkreis Kitzingen  

Schreiben der Fraktionen der FW, FBW und SPD vom 27.10.2025  

 

I.  Vortrag: 

Im Hinblick auf den Abschluss der Wahlperiode des Kreistags im nächsten Jahr wurde die 

Satzung zur Würdigung von Verdiensten um den Landkreis Kitzingen (Anlage) erneut auf den 

Prüfstand gestellt. Die Ehrengaben, Ehrenring, Zinnkanne, Zinnteller, entsprechen nicht 

mehr den aktuellen Gegebenheiten und mussten überdacht werden.  

 

Bereits 2007 wurden in einer Fraktionsvorsitzendenbesprechung Änderungen zur Satzung 

festgelegt. Anstatt der Überreichung eines Ehrenringes, einer Zinnkanne oder eines 

Zinntellers wurden alternativ von den Kreisräten selbstausgewählte Geschenke festgelegt.  

 

Die derzeitige Praxis von selbstausgewählten Geschenken der Kreisräte entspricht allerdings 

lt. Bericht des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes nicht dem Charakter einer 

solchen Ehrung. Hierbei sollte der zu ehrende Charakter und nicht der materielle Wert der 

Ehrung im Vordergrund stehen. Soweit der Landkreis an Ehrengaben festhält, sollten die 

Modalitäten lt. Anregung des BKPV neu festgelegt werden.  
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Die Fraktionen wurden gebeten, Vorschläge für neue Ehrengaben an die Kreisräte, etc. 

vorzulegen.  

Die Fraktion der Grünen hat einen Vorschlag eingereicht, der aber nicht den Vorgaben des 

BKPV entspricht.  

Auch hat die Verwaltung einen Vorschlag vorgelegt, dem die Fraktionen nicht zugestimmt 

haben.  

 

Ein gemeinsamer Vorschlag der Fraktionen der FW, FBW und SPD ist nun am 27.10.2025 

eingegangen (Anlage). Darin soll an weiteren Ehrungen festgehalten werden.  

 

In der Fraktionsvorsitzendenbesprechung am 31.10.2025 wurde nun vereinbart: 

 

Zukünftig sollen die Kreisrätinnen und Kreisräte „Ehrengaben“ nur beim Ausscheiden 

erhalten:  

 Nach 6 Jahren: eine Urkunde und ein kleines Genusspaket  

 Nach 12 Jahren: eine Urkunde und ein mittleres Genusspaket  

 Ab 18 Jahren: eine Medaille, eine Urkunde und ein großes Genusspaket.  

 

Die Verwaltung schlägt daher vor:  

Die Satzung soll bestehen bleiben und lediglich geändert werden.  

Die Verleihung von Ehrenringen wie auch die Überreichung von Zinnkannen und Zinntellern 

wird gestrichen. Auch soll es keine selbstausgewählten Geschenke mehr geben.  

 

 

II.  Beschlussvorschlag: 

 

Satzung zur Würdigung von Verdiensten um den Landkreis Kitzingen 

 

Der Landkreis erlässt aufgrund des Art. 17 Satz 1 der Landkreisordnung folgende  

 

S a t z u n g 

 

§ 1 

 

Die Satzung zur Würdigung von Verdiensten um den Landkreis Kitzingen vom 04.02.1976, 

geändert am 21.08.1979, wird wie folgt geändert:  
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§ 1 

Ehrengaben 

 

Der Landkreis Kitzingen würdigt Verdienste um den Landkreis Kitzingen  

 

bei Ausscheiden aus dem Kreistag nach 18 Jahren  

mit  
 

einer Medaille  
 

einer Urkunde mit Namen und Anzahl der Jahre im Kreistag sowie  
 

einem großen regionalen Genusspaket  

 

bei Ausscheiden aus dem Kreistag nach 12 Jahren  

mit  
 

einer Urkunde mit Namen und Anzahl der Jahre im Kreistag sowie  
 

einem mittleren regionalen Genusspaket  

 

bei Ausscheiden aus dem Kreistag nach 6 Jahren  

mit  
 

einer Urkunde mit Namen und Anzahl der Jahre im Kreistag sowie  
 

einem kleinen regionalen Genusspaket  

 

Die §§ 2 bis 5 werden gestrichen.  

 

§ 2 

Form der Überreichung 

 

Die Ehrengaben werden in feierlicher Form von der Landrätin überreicht.  
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§ 2 

Inkrafttreten 

 

Die Änderung der Satzung tritt mit dem Tag ihrer Verkündung im Amtsblatt für den 

Landkreis Kitzingen in Kraft. 

 

 

Tamara Bischof  

Landrätin  

 

 

 

 

 

Tamara Bischof 

Landrätin 
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